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DSTG-Chef Dieter Ondracek (li.) und Bundesgeschäftsführer 
Rafael Zender stellten BMF-Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks
den DSTG-Standpunkt zur Bundessteuerverwaltung dar.



Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es kam, wie es kommen musste: Die DSTG hatte die politisch Verant-

wortlichen vor einem selbst geschaffenen Problem gewarnt, das jetzt voll auf sie zurück-
schlägt. Das Kürzen der Pendlerpauschale  wurde vom höchsten deutschen Steuergericht,
dem Bundesfinanzhof, als verfassungsrechtlich problematisch bewertet und dem Bundes-
verfassungsgericht zur Überprüfung vorgelegt. Das Thema „Pendlerpauschale“ wurde zum
Aufreger des Monats. Im Mediendienst für den Monat September ist der DSTG-Bundesvor-
sitzende mit seiner Einschätzung der Lage in 459 Einträgen verzeichnet. Um den Ärger und
die Mehrarbeit von den Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern fernzuhalten, habe ich
unmittelbar nach Bekanntwerden des Beschlusses Bundesfinanzminister Steinbrück auf-
gefordert, die Finanzämter zu ermächtigen, die Freibeträge in der bisherigen vollen Höhe
vom ersten Kilometer an einzutragen und die im Jahr 2008 folgenden Einkommensteuer-
bescheide für 2007 als vorläufig zu erklären. Beides ist mittlerweile geschehen. 

Da aber für den Bürger damit keine Klarheit geschaffen ist, sondern nur vorläufig der
Ärger eingegrenzt ist, habe ich die finanzpolitischen Sprecher der Koalitionsfraktionen
gebeten, im Rahmen der Beratung des Jahressteuergesetzes 2008 das Thema Pendler-
pauschale mit aufzugreifen und wieder den alten Zustand herzustellen. Nur so kehrt der
Rechtsfrieden ein. 

Der in den Rechtsfragen unerfahrene Bürger muss meinen, „die da im Finanzamt haben
nicht mehr alle Tassen im Schrank“, wenn er nach seinem Antrag auf Eintragung eines
Freibetrags ein Schreiben mit folgendem Textbaustein zu lesen bekommt:

„Ihrem Antrag auf Eintragung eines Freibetrages auf der Lohnsteuerkarte 2007 bzgl. der
Aufwendung für Wege zwischen Wohnort und Arbeitsstätte bis zum 20. Entfernungskilo-
meter kann ich leider nicht entsprechen. Der erhöhte Freibetrag kann nur gewährt werden,
wenn Sie gegen meine Ablehnung Einspruch einlegen. Gleichzeitig müssen Sie die Ausset-
zung der Vollziehung mit dem Hinweis auf den BFH-Beschluss vom 23. August 2007 bean-
tragen. Bitte fügen Sie Ihrem Einspruch die Lohnsteuerkarte wieder bei. Dem Antrag auf
Aussetzung der Vollziehung wird dann durch Eintragung des entsprechenden Freibetrages
auf der Lohnsteuerkarte 2007 entsprochen. Ich weise Sie darauf hin, dass Sie durch Eintra-
gung des erhöhten Freibetrages ggf. über das Jahr zu wenig Steuern zahlen werden. Dies
kann dann, soweit letztendlich das Bundesverfassungsgericht die neue gesetzliche Regelung
für verfassungsgemäß halten sollte, bei der Einkommensteuerveranlagung zu einer ggf.
verzinsten Nachzahlung führen.“

Damit die Bürgerinnen und Bürger nicht den Eindruck bekommen, ihre Sachbearbeiter im
Finanzamt spinnen, ist der Gesetzgeber aufgefordert, rasch zu handeln und nicht erst den
Spruch des Verfassungsgerichts abzuwarten. Die Kolleginnen und Kollegen in den Finanz-
ämtern haben weiß Gott etwas anderes zu tun, als sich selbst Einsprüche zu bestellen. Die
Politik wird unglaubwürdig, wenn sie Bürokratieabbau verkündet und gleichzeitig solchen
Unsinn verursacht. Ich appelliere in diesem Sinne an die Finanzpolitiker des Bundestages. 

Korrigieren Sie den Unsinn – Bitte rasch!

Mit kollegialen Grüßen
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desbeamte wären? In diesen
Bereichen ist auch nicht er-
kennbar, dass hier dem Bund
Einnahmen entgehen. 

Die DSTG hat immer zugestan-
den, dass durch unterschied-
liche Prüfungsdichten in den
Ländern Geld verloren geht.
Dort gilt es anzusetzen. Bei
diesem Problem kann sich
auch nach Meinung der DSTG
der Bund stärker engagieren.
Die Bundesebene kann mehr
steuern und koordinieren. Da-
für stehen gesetzliche Rege-
lungen zur Verfügung. Der
Bund kann sich nach Vorstel-
lung der DSTG auch im Prü-
fungsdienst stärker engagie-
ren. Wenn das BMF das Ansin-

Steinbrück den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern klar
sagen, was eine Übernahme
für sie bedeuten würde. 

Durch die Föderalismusreform
ist die Kompetenz für das
Dienst- und Besoldungsrecht
vom Bund an die Länder ge-
gangen. In diesem Bereich
herrscht jetzt Wettbewerb.
Wenn der Bund ernstlich die
Übernahme von Beschäftigten
anderer Dienstherren anstrebt,
dann muss er den betreffen-
den Kolleginnen und Kollegen
auch beweisen, dass er der
bessere Dienstherr ist. Dies
kann derzeit beim Diensther-
ren „Bund“ beileibe nicht fest-
gestellt werden. 

Bundessteuerverwaltung –
kein Königsweg, so lautete die
Überschrift im DSTG-Magazin
5/2007. Dort hatten wir be-
gründet, dass es keinen Sinn
macht, eine ganze Verwaltung
einem anderen Dienstherrn zu
unterstellen, weil damit allein
keine Probleme gelöst werden
sondern eher neue entstehen.
Ein Gutachten der Unterneh-
mensberatung Kienbaum
komme zu Effizienzgewinnen
in Mrd.-Höhe, so hieß es wei-
ter, die aber rechnerisch über-
haupt nicht belegt und daher
auch nicht nachvollziehbar
seien. Diese Aussage der DSTG
zum Thema Bundessteuerver-
waltung haben die Finanzmi-
nister der Länder positiv aufge-
nommen. Bundesfinanzminis-
ter Steinbrück dagegen war
danach weniger gut gestimmt. 

In einem Brief bot Steinbrück
dem DSTG-Vorsitzenden an,
diese DSTG-Position der
Staatssekretärin im Bundes-
finanzministerium Dr. Barbara
Hendricks zu erläutern. Finanz-
minister Steinbrück hatte die
Gelegenheit, seine eigene
Position den Delegierten des
Steuer-Gewerkschaftstages zu
erläutern, leider nicht genutzt.
Der DSTG-Vorsitzende Dieter
Ondracek und Bundesge-
schäftsführer Rafael Zender
nahmen gleichwohl das Ge-
sprächsangebot der Staatsse-
kretärin Dr. Barbara Hendricks
an und erörterten mit ihr Ende
September ausführlich das
Thema.

Der DSTG-Bundesvorsitzende
stellte dabei den Standpunkt
der DSTG dar und bemängelte,
dass im Kienbaum-Gutachten
zwar Effizienzgewinne bezif-
fert werden, denen aber keine
nachvollziehbaren Berechnun-
gen zu Grunde liegen. Es ist
nicht erkennbar, wieso aus-

Staatssekretärin Dr. Hendricks
erläuterte in dem Gespräch
mit der DSTG die Position des
Bundes und verwies darauf,
dass eine Bundesverwaltung
den einheitlichen Vollzug bes-
ser garantieren könne, als dies
im föderalen Aufbau der Fall
sei. Frau Dr. Hendricks konnte
aber den DSTG-Vertretern kei-
ne konkrete Vorstellung über
die Organisation einer Bun-
dessteuerverwaltung, über
die Bezahlungsstrukturen, 
die Stellenbewertungen und
Beförderungsmöglichkeiten
unterbreiten. Sie stellte aber
klar, dass mit den ausgewiese-
nen Effizienzgewinnen keine
Personaleinsparpotenziale ge-
meint seien. Die berechneten
Effizienzgewinne würden die
Einnahmeseite betreffen,
über eventuelle Organisa-
tionsstrukturen gebe es noch
keinerlei Pläne. Sie könne
seriöserweise auch keine Zu-
sagen über bessere Bezah-
lungsstrukturen machen. 
Dies alles wären Themen nach
einer Grundsatzentscheidung
für die Bundessteuerverwal-
tung, die der Bund nach wie
vor anstrebt. 

Den Beteiligten war bei die-
sem Gespräch klar, dass die
Übernahme der Steuerverwal-
tung als Bundesverwaltung
einer Grundgesetzänderung
bedarf, bei der zwei Drittel der
Länder zustimmen müsste.
Eine solche Mehrheit ist weit
und breit nicht sichtbar, so-
dass es nach Meinung der
DSTG-Vertreter zielführend
erscheint, Verbesserungen in
den bestehenden Strukturen
anzustreben, als nicht erreich-
bare Ziele zu markieren.

Von Seite der DSTG-Vertreter
wurden auch die aktuellen
steuerpolitischen Themen –
Jahressteuergesetz 2008,
Identifikationsnummer, Pend-
lerpauschale, Massenrechts-
behelfe, Konsens, EOS, Per-
sonalentwicklung, Prüfungs-
dichte und andere Themen
angesprochen. �

Gespräch mit Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks 

DSTG hält an Beurteilung fest
schließlich durch einen Dienst-
herrenwechsel Effizienzgewin-
ne erzielt werden sollen. Was
würden unsere Kolleginnen
und Kollegen z. B. im Veranla-
gungs-, Bewertungs-, Kassen-
und Vollstreckungsbereich
anders machen, wenn sie Bun-

nen stellt, 110 000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in
der Steuerverwaltung als
Bundesbeschäftigte zu über-
nehmen, dann müssen die
Notwendigkeit und die Effi-
zienzgewinne belegt werden.
Außerdem muss Minister
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Der Beschluss des Bundes-
finanzhofs (BFH) vom 6. Sep-
tember zur Pendlerpauschale
hat frischen Wind in die
Diskussion über das Für und
Wider ihrer Abschaffung
gebracht.

Das höchste deutsche Finanz-
gericht entschied im Fall eines
berufstätigen Ehepaares, die
Pendlerpauschale ab dem ers-
ten Kilometer zu gewähren.
Der BFH zitierte einen alten
Grundsatz des Preußischen
Oberverwaltungsgerichtes,
dass derjenige, der sich nicht
zu seiner Arbeitsstelle bege-
ben würde, auch nichts verdie-
nen könne. Die Kosten für den
Weg zur Arbeit müssten dem-
nach voll als Werbungskosten
abzugsfähig bleiben. 

Die Steuerabteilungsleiter der
Finanzministerien von Bund
und Ländern stimmten darauf-
hin einem Vorschlag von Fi-
nanzminister Steinbrück zu,
dass Arbeitnehmer ab sofort
wieder die ungekürzte Pend-
lerpauschale in ihre Steuerkar-
te eintragen lassen können.
Darüber hinaus sollen die
Steuerbescheide für das Jahr
2007 bis zu der ausstehenden
Bundesverfassungsgerichts-
entscheidung von Amts wegen
für vorläufig erklärt werden.

Damit wird einer Forderung
der DSTG entsprochen, denn
bereits in der Expertenanhö-
rung im Bundestagsfinanzaus-
schuss am 1. Juni 2006 hatte
DSTG-Chef Dieter Ondracek
vor Waschkörben von Einsprü-
chen gewarnt, die bei den
Finanzämtern wegen der Strei-
chung der Pendlerpauschale
einzugehen drohten. 

In der Expertenanhörung zum
Steueränderungsgesetz 2007
vertraten außer der DSTG wei-
tere zahlreiche Sachverständi-

ge die Ansicht, dass eine Nicht-
berücksichtigung der ersten 20
Kilometer als Werbungskosten
bzw. Betriebsausgaben, dage-
gen die Möglichkeit der steuer-
lichen Geltendmachung von
Fahrtkosten ab dem 21. Kilo-
meter „wie“ Werbungskosten
oder Betriebsausgaben wahr-
scheinlich verfassungswidrig
sei, weil die Nichtberücksichti-
gung des Fahrtkostenabzugs
für beruflich bedingte Weg-
strecken gegen das in der Ver-
fassung verankerte Prinzip der
Besteuerung nach der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit
verstoßen könnte. 

Ebenfalls ist die Frage zu be-
rücksichtigen, ob rein fiskali-
sche Erwägungen des Gesetz-
gebers für einen Paradigmen-
wechsel hin zum so genannten
„Werkstorprinzip“ bei der steu-
erlichen Behandlung von Fahrt-
kosten zur Arbeitsstätte aus-
reichen.  Mit der gesetzlichen
Novellierung wollte nämlich
der Gesetzgeber jährlich rund
2,5 Milliarden Euro einsparen. 

Während der überwiegende
Teil der Steuerexperten – auch
die DSTG – den Arbeitsweg wie
der Bundesfinanzhof als beruf-
lich veranlasst sieht, erachten
zahlreiche Ökonomen den
Wechsel zum „Werkstorprin-
zip“ als möglich und sehen im
Vergleich zu den USA, wo Ar-
beitswege ebenfalls nicht
steuerlich berücksichtigt wer-
den, die Änderung als prag-
matische Lösung an. 

Bei einem Blick in die Ge-
schichte ergibt sich die interes-
sante Feststellung, dass der
Gesetzgeber in Deutschland
seine Haltung zum so genann-
ten „Werkstorprinzip“ mehr-
fach geändert hat. Bis 1920
galt das „Werkstorprinzip“,
später konnten nur die Kosten
für öffentliche Verkehrsmittel
steuerlich abgesetzt werden.
Im Jahr 1955 wurde die Kilo-
meterpauschale eingeführt,
die 1967 im Zuge der Massen-
mobilität auf Pkws beschränkt
wurde. Später wurde die Kilo-
meterpauschale jeweils mit
den Erhöhungen der Mineral-
ölsteuer angehoben. Bereits zu
Beginn der großen Koalition
reduzierte der Gesetzgeber
den berücksichtigungsfähigen
Kilometersatz auf einheitlich
0,30 Euro für jeden Kilometer.
Zuvor konnten für die ersten
10 Kilometer 0,36 Euro abge-
setzt werden, für jeden weite-
ren Kilometer 0,40 Euro.

Bis zu einem endgültigen Ur-
teil des Bundesverfassungsge-
richtes geht das Hickhack um
die Pendlerpauschale weiter. 

Für die DSTG war und ist es im
Interesse der Beschäftigten der
Finanzämter wichtig, dass in-
folge der gesetzlichen Novel-
lierungen nicht unnötige
Mehrarbeit auf die Kollegin-
nen und Kollegen zukommt.

Mit der Vorläufigkeitserklä-
rung sind die Verantwortlichen
dem Petitum der DSTG gefolgt.
Jetzt bleibt es bis zur Entschei-
dung des höchsten deutschen
Gerichtes spannend. �

Kürzung der Pendlerpauschale
steht jetzt auf der Kippe
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Die Bundesregierung hat mit
dem Gesetzentwurf zur Neu-
regelung der Telekommunika-
tionsüberwachung und ande-
rer verdeckter Ermittlungs-
maßnahmen neben wichtigen
und notwendigen Novellierun-
gen zahlreicher strafprozessu-
aler Vorschriften auch die Ab-
schaffung der in der Abgaben-
ordnung geregelten Strafvor-
schrift der gewerbs- oder ban-
denmäßigen Steuerhinter-
ziehung nach § 370 a AO ins
Visier genommen. 

StPO-Novellierungen
sind zu begrüßen

Die Deutsche Steuer-Gewerk-
schaft begrüßt die geplanten
Neuerungen der Strafprozess-
ordnung, denn diese führen
aus Sicht der Praxis zu einer
effektiveren und damit zielge-
naueren Bekämpfung von
Steuerkriminalität und -be-
trug. Gerade im Bereich des
Umsatzsteuerbetruges – hier
vor allem bei den so genann-
ten Umsatzsteuerkarussellge-
schäften – ist es besonders
wichtig, dass die Steuerfahn-
dungen und die mit ihr zu-
sammenarbeitenden Ermitt-
lungsbehörden das gesetzliche

>

Rüstzeug für die notwendigen
verdeckten Strukturermittlun-
gen an die Hand bekommen,
denn die Praxis hat leider ge-
zeigt, dass speziell bei den Um-
satzsteuerkarussellgeschäften
sich nicht zuletzt diejenigen,
die den Steuervorteil abschöp-
fen, als unbescholtene und un-
auffällige Bürger geben. 

Tathandlungen 
auf Vergehen
herabgestuft

Mit der im Gesetzentwurf ge-
planten Abschaffung der ge-
werbs- oder bandenmäßigen
Steuerhinterziehung des § 370
a AO sendet die Bundesregie-
rung nach Ansicht der DSTG
das völlig falsche Signal an die-
sen Täterkreis aus, stuft sie die
unter Strafe gestellte Tathand-
lung nunmehr von einem Ver-
brechenstatbestand auf ein
Vergehen herab. 

§ 370 a AO wurde mit dem
Steuerverkürzungsbekämp-
fungsgesetz vom Dezember
2001 in die Abgabenordnung
eingeführt und mit dem 5. Ge-
setz zur Änderung des Steuer-
beamten-Ausbildungsgesetzes
bzw. weiterer Steuergesetze

>

aus 2002 bereits einmal geän-
dert und sollte die Strafbarkeit
der Steuerhinterziehung bei
gewerbs- oder bandenmäßiger
Begehung sowie bei besonders
großen Taterfolgen verschär-
fen. Im Jahr 2004 hatte der
Bundesgerichtshof über die
Vorschrift zu befinden – der
5. Strafsenat äußerte in einem
Beschluss vom 22. Juli 2004 er-
hebliche Bedenken an der Ver-
fassungsmäßigkeit der Vor-
schrift. Das Steuerstrafrecht
sei nach Ansicht des BGH im
Rahmen der Blankettnorm des
§ 370 AO durch eine serielle
Begehungsweise geprägt, aus
diesem Grunde sei die in § 370
a AO enthaltene Vorausset-
zung einer gewerbsmäßigen
Begehung nicht geeignet, den
Tatbestand des § 370 a AO hin-
reichend einzugrenzen. Auch
das Tatbestandsmerkmal „in
großem Ausmaß“ sei im Lichte
eines Verbrechenstatbestands-
merkmals zu unbestimmt –
nach Ansicht der Richter ge-
nüge die Vorschrift nicht den
verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen, wonach eine Straf-
norm umso präziser sein müs-
se, je schwerer die angedrohte
Strafe ist. 

Die DSTG erkennt die vom 5.
Strafsenat des Bundesgerichts-
hofes geäußerten verfassungs-
rechtlichen Bedenken in Bezug
auf diese Vorschrift an. Aller-
dings hätte der Gesetzgeber
zunächst den Versuch unter-
nehmen müssen, die Norm des
§ 370 a AO verfassungsfest zu
formulieren, um vor allem in
strafpolitischer Hinsicht am
Verbrechensmerkmal der Re-
gelung festhalten zu können. 

Gerade aus Praxissicht ist es
nach Meinung der DSTG im Be-

reich der schweren Umsatz-
steuerhinterziehung und -kri-
minalität strafpolitisch ver-
fehlt, bei diesem Täterkreis die
strafbefreiende Selbstanzeige
nach § 371 AO zuzulassen.
Auch die strafprozessualen
Möglichkeiten nach den
§§ 153 a StPO ff., die verschie-
dene Einstellungsmöglichkei-
ten des Strafverfahrens vorse-
hen, werden nach Ansicht der
DSTG der hohen kriminellen
Schädigungsenergie, die gera-
de hinter systematisch vorbe-
reiteten und ausgeführten
Umsatzsteuerkarussellbetrü-
gereien stecken, nicht gerecht. 

Umsatzsteuerkriminalität und
-betrug schädigt das Gemein-
wesen in Umfang eines zwei-
stelligen Milliardenbetrages.
Die hinterzogenen Beträge ge-
hen dabei teilweise in Kanäle,
bei denen Terrorfinanzierun-
gen zu vermuten sind. 

Die DSTG ist der Ansicht, dass
nicht zuletzt deshalb alles
Mögliche versucht werden
sollte, um an § 370 a AO als
Verbrechenstatbestand fest-
zuhalten, denn dies wäre ein
weiteres klares Signal im
Kampf gegen Steuerhinter-
ziehung und -betrug. �

Steuerbetrug nur Vergehen statt Verbrechen?

Falsches Signal an
organisierte Kriminalität



Sowjetisch 
besetzte Zone

Die sowjetische Besatzungs-
macht errichtete Landesver-
waltungen für die Länder
Mecklenburg, Sachsen und
Thüringen sowie Provinzial-
verwaltungen für die Provin-
zen Brandenburg und Sach-
sen-Anhalt. Diese Verwal-
tungseinheiten wurden 1947
in Länder umgewandelt.

Danach wurde eine Zentral-
verwaltung geschaffen, die
als Hilfsorgan für die sowje-
tische Besatzungsmacht ar-
beitete – als Grundlage für
eine spätere deutsche Zen-
tralregierung. Teil der Zentral-
verwaltung war die „Zentral-
verwaltung der Finanzen“, die
für das gesamte sowjetische
Besatzungsgebiet zuständig
war. 

All´ dies waren nur vorläufige
Maßnahmen. Gewollt war
von Anfang an die Umgestal-
tung der gesamten Verwal-
tungsorganisation nach
sowjetischem Muster. 

Die Steuerverwal-
tung im besetzten
Groß-Berlin

Die Steuerverwaltung in
Groß-Berlin lag nach der Kapi-
tulation völlig am Boden. Das
Reichsfinanzministerium –
der Kopf und das Symbol der
Reichsfinanzverwaltung – war
zerstört, ebenfalls fast alle
Finanzämter.

Alleinige Besatzungsmacht
war zunächst die Sowjet-
union. In ihrem Auftrag baute
die „Gruppe Ulbricht“ – be-

>

> nannt nach dem späteren
SED-Generalsekretär und
Staatsratsvorsitzender der
DDR – die Stadtverwaltung
wieder auf und richtete einen
Magistrat in Ost-Berlin ein mit
dem parteilosen Oberbürger-
meister Dr. Werner an der
Spitze. Aufgenommen in den
Magistrat wurde der frühere
Reichsfinanzminister Andreas
Hermes, der die Abteilung
„Finanzen“ leitete. 

Im Juli 1945 zogen die Trup-
pen der Westmächte in Groß-
Berlin ein. Berlin wurde in vier
Besatzungssektoren aufge-
teilt. Das höchste Verwal-
tungsorgan für Groß-Berlin
war zunächst die „Alliierte
Hohe Kommandantur“.

Schon bald entstanden Span-
nungen zwischen den drei
Westmächten und der So-
wjetunion. Die Sowjetunion
unterstellte die Finanzverwal-
tung in ihrem Sektor der
„Deutschen Zentralfinanzver-
waltung“. 

In den Westsektoren bildete
sich eine Finanzverwaltung
nach dem Muster der west-
deutschen Länder. Oberste
Landesfinanzbehörde war der
Senator für Finanzen. Als
Mittelbehörde wurde das Lan-
desfinanzamt Berlin gegrün-
det, auf der Ortsebene 18 Fi-
nanzämter. Wegen der beson-
deren völkerrechtlichen und
staatsrechtlichen Situation in
West-Berlin konnte bis zur
Wiedervereinigung Deutsch-
lands deutsches Steuerrecht
nicht direkt umgesetzt wer-
den. Hierzu war ein Gesetzes-

beschluss des Berliner Abge-
ordnetenhauses notwendig. 

Blick auf das 
DDR Steuersystem 

Mit der Gründung der DDR am
7. Oktober 1949 wurde die
Steuerverwaltung in der so-
wjetisch besetzten Zone und
Ost-Berlin völlig umgestaltet
nach sowjetischem Muster.
Angestrebt wurde eine klas-
senlose Gesellschaft, in der
Steuern „gänzlich verschwin-
den, wenn die sozialistische
Wirtschaft in einem solchen
Maße entwickelt ist, dass an-
stelle der Waren- und Geld-
wirtschaft die direkte Vertei-
lung der Produkte tritt“, so der
Ost-Berliner Politökonom Al-
fred Lemnitz. „Steuergerech-
tigkeit“, die durch ein Steuer-
system nach kapitalistischem
Muster hergestellt werden soll,
könne es in einem sozialisti-
schen Steuersystem nicht ge-
ben. Soziale Ungerechtigkei-
ten, die durch Steuern ausge-
glichen oder gemildert werden
könnten, seien in einer sozia-
listischen Gesellschaftsord-
nung undenkbar. So war die
Wirtschaft ein Teil des sozialis-
tischen Staates selbst. Mit
Transferleistungen schöpfte 
er sein eigenes Vermögen für
seinen Staatshaushalt ab. 

Daneben gab es auch in der
DDR einen privaten Wirt-
schaftssektor (Einzelhändler,
freie Berufe, kleine und mittle-
re Betriebe usw.), die nach her-
kömmlichem Steuerrecht be-
steuert wurden (Einkommen-,
Körperschaft-, Umsatzsteuer
usw.). Von besonderer Bedeu-

>

tung war die Lohnsteuer, die in
der DDR im Steuerabzugsver-
fahren erhoben wurde, über
einen progressiven Tarif, der
bis auf 20 % des Monatsein-
kommens anstieg. 

Steuerbehörden waren das
Ministerium der Finanzen in
Ost-Berlin, die Räte der Bezirke
mit der Abteilung Finanzen
quasi als Mittelbehörden und
die Räte der Kreise als örtliche
Finanzbehörden. 

Die Steuerverwaltung
im Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet

Schon bald nach 1945 wurde
deutlich, dass die Aufteilung 
des Deutschen Reiches in vier
Besatzungszonen mit großen
politischen und administrati-
ven Schwierigkeiten verbun-
den war. Amerikaner und Bri-
ten zogen daraus die Konse-
quenzen. Ihre beiden Zonen
wurden vereinigt zu einem
„Vereinigten Wirtschaftsge-
biet“. Dies geschah nach einer
Initiative des amerikanischen
Oberbefehlshabers in der Kon-
trollratssitzung vom 20. Juli
1946 zum wirtschaftlichen Zu-
sammenschluss der vier Besat-
zungszonen unter gleichzeiti-
ger Errichtung einer gemeinsa-
men Zentralfinanzverwaltung.
Dieser Vorstoß scheiterte am
Widerstand Frankreichs und
der Sowjetunion. 

Grundlage für das Vereinigte
Wirtschaftsgebiet war eine Se-
rie von Abkommen zwischen
der britischen und amerikani-
schen Besatzungsmacht. Be-
reits im September 1946 wur-
de der „Gemeinsame Deutsche

>

Blick in die Geschichte

Finanzverwaltung 1945 bis 1949 –
Niedergang und Aufbruch
Die bedingungslose Kapitulation
Fortsetzung aus der Ausgabe September
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Finanzrat“ etabliert mit dem
Auftrag, „eine gemeinsame
Finanzverwaltung bis zur Her-
stellung der deutschen Wirt-
schaftseinheit“ zu schaffen.
Der französischen und sowje-
tischen Besatzungsmacht
stellte man frei, dem Abkom-
men jederzeit beizutreten; 
die Franzosen machten später
davon Gebrauch. 

Die im Jahre 1947 gegründete
„Verwaltung des vereinigten
Wirtschaftsgebietes“ – ein
politischer Zweckverband mit
Regierungsfunktionen auf
wirtschaftlichem Gebiet –
übernahm auch die Aufgaben
des „Gemeinsamen Deut-
schen Finanzrats“. Sitz der
neuen Behörde war Bad Hom-
burg v. d. H. –  die Keimzelle
für das spätere Bundesfinanz-
ministerium in Bonn. An die
Spitze der neuen Behörde
wurde ein Steuerbeamter als
Direktor berufen, der spätere
Staatssekretär im Bundesfi-
nanzministerium in Bonn,
Alfred Hartmann.

Während der „Gemeinsame
Deutsche Finanzrat“ nur koor-
dinierende Funktionen hatte,
waren der „Verwaltung des
Vereinigten Wirtschaftsgebie-
tes“ auch politische Aufgaben
zugewiesen – z. B. bei der Vor-
bereitung einer Steuergesetz-
gebung „in einem vereinigten
Deutschland“, das nach den
Viermächteabkommen immer
noch offiziell auf der Tages-
ordnung stand.

Obwohl alle Entscheidungen
der Verwaltung der Weisung
der amerikanischen und bri-
tischen Besatzungsmacht
unterworfen waren, hat sie
unter der umsichtigen und
klugen Führung von Alfed
Hartmann unabhängige Ar-
beit geleistet und die organi-
satorischen Grundlagen für
das spätere Bundesfinanzmi-
nisterium gelegt. Mit großem
Geschick setzte er sich mit
beachtlichem Erfolg für die
Koordinierung der Verwal-

tungspraxis im Vereinigten
Wirtschaftsgebiet ein und re-
duzierte so den Einfluss der
Besatzungsmächte. 

Steuerverwaltung
und Währungsreform

Konkret wurden die Aufgaben
der Verwaltung des Vereinig-
ten Wirtschaftsgebietes mit
der Währungsreform im Jahre
1948. So wurde in den drei
Westzonen das „Gesetz zur
Sicherung von Besteuerungs-
grundlagen“ erlassen, das al-
len Betrieben eine Inventur
auf den 20. Juni 1948 aufer-
legte. Mit diesem Gesetz eng
verknüpft war das „Steuer-
Überleitungsgesetz“. Danach
wurde der Verlangungszei-
traum 1948 in zwei Zeiträume
aufgeteilt und die Aufstellung
einer Reichsmark-Schlussbi-
lanz auf den 20. Juni 1948
angeordnet. Das DM-Bilanz-
gesetz schaffte die Grundlage
für eine einheitliche Handels-
und Steuerbilanz auf den
Stichtag der neuen Währung.

Der Finanzhistoriker und
Steuerbeamte aus Rheinland-
Pfalz, Eberhart Schweigert –
im übrigen lange Jahre Mit-
glied des DSTG-Landesvor-
standes Rheinland-Pfalz – be-
schreibt plastisch die Arbeits-
flut, die die Finanzämter mit
der Währungsreform 1948
überschwemmte. „Um die
nach der Währungsreform
leeren Staatskassen rasch mit
Barmittel zu füllen, hatten die
Finanzämter ab Juli 1948 bei
den großen Veranlagungsteu-
ern monatliche Vorauszahlun-
gen zu erheben. Danach wur-
den ihre Buchungsarbeiten
mehr als verdoppelt, so dass
die Finanzkassen kaum noch
in der Lage waren, die täg-
lichen Zahlungseingänge ord-
nungsgemäß zu verarbeiten …
Daneben war die Durchfüh-
rung von Mahn- und Nach-
nahmeverfahren weitgehend
ausgeschlossen, so dass in
den ersten Monaten nach der
Währungsreform ein erheb-

>

licher Anstieg der Steuerrück-
stände festzustellen war. Da-
mit bewirkte die aus Gründen
der Erhöhung der Liquidität
der öffentlichen Kassen erfolg-
te Festsetzung monatlicher
Vorauszahlungstermine trotz
der erheblichen Mehrbean-
spruchung der Finanzämter
eine Verschlechterung der Kas-
senlage der Landeshaushalte
und damit das Gegenteil des-
sen, was man sich von ihr er-
hofft hatte.“

Steuerverwaltung
und Lastenausgleich

Ein weiteres Beispiel für die
Überforderung und Überlas-
tung der Finanzämter waren
die Vorarbeiten zum „Sofort-
programm zum Ausgleich von
Kriegsfolgeschäden“ sowie der
Vollzug der vorläufigen Lasten-
ausgleichs nach dem „Ersten
Lastenausgleichsgesetz (LAG)“.
Bereits im Sommer 1948 mus-
sten die Finanzämter mit der
Umsetzung dieses hoch kom-
plizierten Gesetzeswerks be-
ginnen. Dabei wäre es zum
Vollzug des vorläufigen Las-
tenausgleichs effektiver ge-
wesen, durch eine intensive
Erhebungstätigkeit höhere
Steuereinnahmen zu erzielen.
„Die Inanspruchnahme eines
Teils der Bediensteten für die
Vorbereitungen des vorläufi-
gen Lastenausgleichs verhin-
derte stattdessen besonders
im zweiten Halbjahr 1948 die
notwendige Ausschöpfung 
der Steuerquellen“, kritisiert
Schweigert die nach seiner
Auffassung falsch gesetzten
Prioritäten beim Gesetzesvoll-
zug.

Steuerverwaltung
und das „Notopfer
Berlin“

Im übrigen waren Finanzämter
durch das „Notopfer Berlin“
überlastet. Durch dieses Gesetz
sollte die besondere wirtschaft-
liche Belastung von West-Ber-
lin, die durch die Blockade der
Sowjetunion entstanden war,

>

>

gemildert werden. Das „Not-
opfer Berlin“ war eine höchst
komplizierte Abgabe – ausge-
staltet teilweise als Besitzsteu-
er (Erhebung nach dem Ein-
kommen), teilweise als Verkehr-
steuer (Erhebung auf Postsen-
dungen). Auf den Tag nach Ver-
kündigung des komplexen Ge-
setzes, der 10. November 1948,
war bereits der erste Zahlungs-
termin festgesetzt. Trotzdem
bewältigten die Finanzämter
mit mehr Improvisationsgabe
als Gesetzeskenntnis die
Mammutaufgabe. 

Zwei deutsche 
Staaten – zwei 
Finanzverwaltungen

Schon bald nach Kriegsende
wurden die politischen Absich-
ten der drei westlichen Alliier-
ten einerseits und der sowjeti-
schen Besatzungsmacht ande-
rerseits immer deutlicher, auf
ihrem Territorium zwei deut-
sche Staaten zu gründen. Der
kalte Krieg war ausgebrochen.
Die Zweiteilung Deutschlands
besiegelt.

Damit gab es bis zur Wieder-
vereinigung Deutschlands im
Jahre 1990 zwei völlig unter-
schiedliche politische Systeme
mit völlig unterschiedlich
strukturierten Finanzverwal-
tungen: im Westen die Finanz-
verwaltung, die dem Staat die
Einnahmen verschafft und die
öffentlichen Haushalte speist
– im Osten eine Verwaltung,
die im wesentlichen die Erträ-
ge der volkseigenen Wirtschaft
abschöpft (siehe oben). 

Im Jahre 1990 wurde mit Bei-
tritt der DDR zur Bundesrepu-
blik Deutschland das westliche
Modell auch in den jungen
Bundesländern eingeführt und
damit eine gemeinsame histo-
rische Tradition der deutschen
Finanzverwaltungen begrün-
det. 

Dr. Paul Courth,
Bonn-Bad Godesberg

>
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BDZ trauert um Heinz Schulze
Am 19. September 2007 ist der
ehemalige Bundesvorsitzende
des BDZ, Heinz Schulze, im
Alter von 67 Jahren gestorben,
der die Gewerkschaft von 1993
bis 2000 führte. Von 1998 bis
2000 gehörte er dem Präsi-
dium der Union des Finanzper-
sonals in Europa (UFE) an und
war Vorsitzender des Zollaus-
schusses der Europäischen
Union der Unabhängigen
Gewerkschaften CESI.

1993 zum Bundesvorsitzenden des BDZ gewählt, gehörte er
zahlreichen Gremien des dbb beamtenbund und tarifunion
wie dem Bundeshauptvorstand und dem Bundesvorstand
an. Heinz Schulze hatte auch innerhalb der DSTG viele Freun-
de gewonnen. Die DSTG gedenkt seiner in Dankbarkeit.

Besuch des DSTG-Orts-
verbandes Wernigerode

Beim Besuch des DSTG-Ortsverbandes Wernigerode infor-
mierte DSTG-Chef Dieter Ondracek persönlich die Kollegin-
nen und Kollegen über die aktuellen dienst- und steuer-
rechtlichen Entwicklungen und Gesetzesvorhaben. 

Intensiv erörtert wurde naturgemäß auch die als unsachge-
recht angesehene Zusammenlegung von Finanzämtern in
Sachsen-Anhalt.
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Die Organisatoren des 32.
Deutschlandturniers der Finanz-
ämter in Brandenburg hatten
sich als Nachfolger der Berliner
Ausrichter die Messlatte sehr
hoch gelegt: Die Teilnehmerzahl
sollte unbedingt gehalten wer-
den! Dies gelang dem Team um
den DSTG-Landesvorsitzenden
Holger Büchler und seiner „Ge-
neralbevollmächtigten“ Helga
Blawid tatsächlich, denn zu den
„Brandenburger Festspielen“
trafen sich über 1.500 Sportler
und Fans. 

Zur Eröffnungsfeier im Stadion
„Am Quenz“ erschienen die
Oberbürgermeisterin Dr. Diet-
lind Tiemann, Staatssekretär
Rudolf Zeeb als Vertreter des
Schirmherrn und Finanzminis-
ters Rainer Speer – der noch
verhindert war, aber im Laufe
des Abends im Stahlpalast vor
den Aktiven die Eröffnung des
Turniers nachholte – ebenso
wie DSTG-Bundesvorsitzender
Dieter Ondracek und DFSH-Vor-
sitzender Richard Huber. 

Das Fußballturnier begann
gleich mit einem Pauken-
schlag, denn Rekordmeister
und Titelverteidiger Essen-Ost
kassierte im Eröffnungsspiel
eine 0: 1-Niederlage gegen die
Mannschaft des nicht so hoch
gehandelten LV Bremen. Als
sich dieser Spielablauf mit per-
manenter Feldüberlegenheit,
aber ohne Torerfolg, bei einem
überraschenden Gegentor
durch einen Konter auch gegen
Mecklenburg-Vorpommern
wiederholte, bahnte sich eine
Sensation an. Den Kollegen aus
Essen-Ost blieb eine letzte
Chance gegen Neumünster,
das mit seinen aufgebotenen
Spielern aber kein unbeschrie-
benes Blatt war. In einer wech-

selhaften Partie zeigten beide
Teams, was sie spielerisch zu
bieten hatten und trennten
sich letztlich nicht unverdient
2:2. Damit war klar: Mit Essen
war der erste Favorit aus dem
Rennen.

In den anderen Gruppen blie-
ben die Überraschungen zwar
aus, die Entscheidungen um
den Gruppensieg waren jedoch
denkbar knapp. In Gruppe C
geizten alle Mannschaften mit
Toren, so dass Kaiserslautern
bei gleicher Punktzahl über das
Torverhältnis (4:0) vor Mün-
chen (3:0) blieb. In Gruppe B
beendeten Frankfurt und Ham-
burg die Vorrundenpartien so-
gar punkt- und torgleich. Im er-
forderlichen Elfmeterschießen

hatten die Frankfurter schließ-
lich das Glück auf ihrer Seite. 

Im Viertelfinale trafen der Vor-
jahreszweite Hamburg und
Neumünster aufeinander, was
von fachkundigen Beobachtern
auch als vorgezogenes Endspiel
angesehen wurde. Neumünster
hatte mit 1:0 die Nase vorn. Im
Endspiel trafen Neumünster
und Frankfurt aufeinander. Neu-
münster dominierte das Spiel
eindeutig, es fielen aber bis zum
Ende der Verlängerung keine To-
re, was besonders an der überra-
genden Leistung des Frankfurter
Torwarts lag. Die Entscheidung
durch Elfmeterschießen gewann
Neumünster, weil die ausge-
wählten Schützen sich als sehr
zuverlässig erwiesen. 

Auch das Spiel um den dritten
Platz wurde traditionsgemäß im
Elfmeterschießen entschieden,
da die beiden Turniertage den
Mannschaften schon bis zum
Halbfinale konditionell viel
abverlangt hatten. Die Bronze-
medaillen gingen nach einem
5 : 4-Erfolg gegen Kaiserslautern
an die Mannschaft des Finanz-
amts Recklinghausen.

Im Tischtennis fielen bereits am
ersten Turniertag Entscheidun-
gen: Die Damen des LV Saar ver-
teidigten ihren Titel erfolgreich.
Härtester Gegner war wie in den
Vorjahren die FSG Düsseldorf,
die im entscheidenden Spiel mit
4:3 bei 18:13 Sätzen besiegt
werden konnte. Auch bei den
Herren gelang der OFD Frank-
furt/Main die Titelverteidigung.
Im Endspiel wurden die langjäh-
rigen Konkurrenten aus Ham-
burg mit 4:2 bezwungen. 

Im Tischtenniseinzelturnier der
Damen gelangten zwei Spiele-
rinnen ins Endspiel, die in der
Vergangenheit schon mehrfach
Titel holten: Bettina Schmidt
(LV Rheinland-Pfalz) siegte mit
3:1 Sätzen gegen Melanie Frisch
(LV Saar). Bei den Herren stan-
den sich erneut Martin Schlicht
und Ralf Neul (beide Frankfurt)
im Finale gegenüber.  Mit 3:2
Sätzen glückte Martin Schlicht
die Titelverteidigung.

Beim Schachturnier spürte man
schon zu Beginn bei den Teilneh-
mern eine gewisse Aufregung,
denn aus Bayern wurde mit
Christian Gabriel erstmals ein
Großmeister für das Turnier ge-
meldet. Leidtragender dieser No-
minierung war Seriensieger Hajo
Vatter (Karlsruhe), der offensiv
auf diese Herausforderung rea-
gierte und zu viel Risiko einging.
Christian Gabriel gewann vor
Ralf Schöne (LV Brandenburg). 

Beim Tennisturnier der Damen
wiederholte Caroline Juntke (LV
Rheinland-Pfalz) ihren Vorjah-
reserfolg, diesmal im Endspiel
mit einem 7:5-, 6:2-Sieg gegen
Frauke Wagner (BV Düsseldorf).
In der Herrenkonkurrenz fehlten

32. Deutschlandturnier in Brandenburg 

Brandenburger Festspiele
knüpfen an Berlin-Turnier an

> Eine spannende Schachpartie lockt die Schachexperten an.

> Die Mannschaft des FA Neumünster konnte sich beim Fußballturnier
durchsetzen und die deutsche Meisterschaft erringen.



Anfang September 2007 kam
die Tarifkommission unter Lei-
tung ihres Vorsitzenden, Kolle-
gen Helmut Overbeck, zu ihrer
75. Sitzung in Waren/Müritz
zusammen. Im Mittelpunkt der
Beratungen standen die Vor-
bereitungen für den Gewerk-
schaftstag der dbb tarifunion,
der vom 25. bis 28. November
in Berlin stattfinden wird. Die
Tarifkommission diskutierte di-
verse Anträge, die dort einge-
bracht werden sollen. Insbe-
sondere wurde der Antrag der
Tarifkommission zur Situation
der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in der Finanzver-
waltung erörtert. Darin fordert
die Tarifkommission den Ab-
schluss eines Leistungstarifver-
trages zur Ausgestaltung des
§ 18 TV-L und ein modernes,
transparentes und tätigkeits-
bezogenes Eingruppierungs-

system (Entgeltordnung), das
handhabbar und nachvollzieh-
bar sein muss. 

Für die Beschäftigten in den
Finanzverwaltungen müssen
neue Perspektiven eröffnet
werden. Seit Jahrzehnten ha-
ben sich beispielsweise die Ein-

gruppierungsmerkmale für die

Angestellten in den Steuerver-

waltungen nur marginal verän-

dert und die speziellen Tätig-

keitsmerkmale im IT-Bereich

sind weitestgehend unverän-

dert. Außerdem fordert die

Tarifkommission geeignete

Fortbildungsmaßnahmen für
die Beschäftigten in den Fi-
nanzverwaltungen und einen
Rechtsanspruch auf Fortbil-
dungsmaßnahmen im TV-L zu
verankern. Weitere Schwer-
punkte sind die Sicherung der
Betriebsrente, die Altersteil-
zeitarbeit, Teilzeitbeschäfti-
gung, die Unkündbarkeit sowie
der Rationalisierungsschutz.

Begrüßen konnte Helmut
Overbeck zur Sitzung der Tarif-
kommission die stellvertreten-
den Bundesvorsitzenden, Kol-
legin Anne Schauer und Kolle-
ge Thomas Eigenthaler. 

Auf der umfangreichen Tages-
ordnung standen des Weiteren
Berichte zum Stand der Re-
formvorhaben des dbb und der
dbb tarifunion zu den neueren
Entwicklungen in der Zusatz-
versorgung des öffentlichen
Dienstes im Bereich der VBL,
Auswirkungen auf die Eingrup-
pierung bei Einführung neuer
Organisationsformen sowie
Arbeiter- und Organisations-
angelegenheiten. �

Tarifkommission bereitet
Gewerkschaftstag vor

> Die Mitglieder der Tarifkommission kamen zu ihrer 75. Sitzung Anfang
September in Waren an der Müritz zusammen.
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Erbschaftsteuerreform soll
direkte Nachkommen entlasten
Die Vorsitzenden einer Bund-
Länder-Arbeitsgruppe, die sich
mit der Reform der Erbschaft-
steuer beschäftigt – Bundesfi-
nanzminister Peer Steinbrück
und Hessens Ministerpräsident
Roland Koch – legten Eckpunk-
te für eine neue Erbschaftsteu-
er vor, nach der Ehegatten, Kin-
der und Enkel stärker als bisher
gegenüber anderen Erben be-
vorzugt werden sollen. 

Die Reform der Erbschaft- und
Schenkungsteuer steht ganz
im Zeichen eines Bundesver-
fassungsgerichtsbeschlusses
von Anfang dieses Jahres zur
Verfassungswidrigkeit des seit
1996 geltenden Erbschaftsteu-
er- und Bewertungsrechtes.

Der Beschluss des höchsten
deutschen Gerichtes orientiert
sich an der Kernforderung,
dass zukünftig auf der Bewer-
tungsebene unabhängig von
der Art des Bewertungsgegen-
standes die Wertermittlung
sich am Verkehrswert orientie-
ren müsse. Als Folge davon ist
die derzeit niedrige Bewertung
von Immobilien und Betriebs-
vermögen auf ein realistisches,
also höheres Niveau zu brin-
gen. Ohne Korrekturen der
übrigen Bedingungen würde
dies jedoch zu deutlich stei-
genden Belastungen der Erben
führen, wogegen sich die Poli-
tik schon frühzeitig ausgespro-
chen hat. 

Das Bundesverfassungsgericht
stellte ausdrücklich klar, dass
auf einer zweiten Ebene – der
Bemessungsgrundlage – bei
Vorliegen ausreichender Ge-
meinwohlgründe eine Begüns-
tigung mit Schonungsregelun-
gen, wie zum Beispiel Freibe-
trägen, erfolgen könne. 

Nach Ansicht der DSTG ist
wichtig, dass die Novellierung
des Bewertungsrechtes im
Lichte eines möglichst perso-
nalschonenden Steuervollzu-
ges steht. Es sollte ausge-
schlossen sein, dass die Steuer-
verwaltung auf der ersten Ebe-
ne mit hohem administrati-
vem Aufwand Verkehrswerte
ermittelt und auf der zweiten

Ebene das vererbte Vermögen
verschont wird. 

Die groben Eckpunkte der Ar-
beitsgruppe, dass sich die Zahl
der Steuerpflichtigen nicht er-
höht, die steuerliche Situation
der Betriebe deutlich verbes-
sert wird  und das Steuerauf-
kommen bei jährlich vier Milli-
arden Euro verbleiben soll, be-
stimmen die Lösungssuche. 

Um Erben im Hinblick auf den
höheren Verkehrswert zu ent-
lasten, wird derzeit über zwei
Varianten persönlicher Freibe-
träge diskutiert. Für Ehegatten
soll der Freibetrag von heute
307 000 Euro entweder auf
350 000 oder auf 500 000 Euro
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steigen. Für Kinder soll er von
heute 207 000 Euro auf
250 000 oder alternativ auf
500 000 Euro angehoben wer-
den. Dabei sollen Enkel den
gleichen Freibetrag wie Kinder
erhalten. Auch sollen bisherige
steuerfreie Pauschalen beste-
hen bleiben. Darüber hinaus
soll auf Betriebsvermögen und
landwirtschaftliche Grundstü-
cke ein Freibetrag von 275 000
Euro draufgesattelt werden. 

Im Bereich der geplanten Ent-
lastung von Unternehmens-
erben werden zwei Modelle
diskutiert – das so genannte
modifizierte Abschmelzmodell
sowie eine Abzinsvariante. Das
Abschmelzmodell sieht vor,
dass 70 % des gesamten welt-
weiten Betriebsvermögens
nicht mit der Erbschaftsteuer
belastet werden soll, wenn der
Betrieb sieben Jahre fortge-
führt wird. Zudem darf die
Lohnsumme nicht unter 70 %
der durchschnittlichen Lohn-
summe aus den fünf Jahren

vor dem Erbfall sinken. Das ur-
sprüngliche Abschmelzmodell,
das die große Koalition bereits
mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung der Unternehmensnach-
folge auf den Weg gebracht
hatte, sah einen schrittweisen
Erlass der Steuer auf produkti-
ves Betriebsvermögen über 10
Jahr vor. Aufgrund der mühsa-
men Unterscheidung zwischen
produktiven und unprodukti-
ven Vermögen rückten vor al-
lem große Teile der Wirtschaft
von diesem Modell ab. 

Das Abzinsmodell ist Teil eines
Konzeptes, das die Finanzmi-
nister von Rheinland-Pfalz und
Baden-Württemberg, Ingolf
Deubel und Gerhard Stratt-
haus, der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe vorgeschlagen haben.
Nach diesem Niedrigtarifkon-
zept würde die Erbschaftsteuer
auf Betriebsvermögen in 10
jährliche zinslose Raten geteilt
– sie könnte dann entweder
jährlich aus dem Ertrag oder
am Ende der Laufzeit komplett

gezahlt werden. Wer sofort
zahlt, bekäme nach dem Kon-
zept einen Zinsabschlag von
44 %. 

Die Diskussion rund um die
Reform der Erbschaft- und
Schenkungsteuer bleibt in vol-
lem Gange, zumal sich aus Tei-
len der großen Koalition bereits
Widerstand gegen die Koch-
Steinbrück-Vorschläge regte. 

Nach Beurteilung der DSTG ist
die Bund-Länder-Arbeitsgrup-

pe mit dem Ansatz, persönli-

che Freibeträge in Erbfällen zu

erhöhen, auf einem richtigen

Weg. Durch hohe Freibeträge

beim Erbe innerhalb der Fami-

lie könnte der besondere Stel-

lenwert der Familie untermau-

ert werden. 

Bis Ende Oktober wollen sich

Politik und Fachleute auf die

endgültige Marschrichtung in

Sachen Erbschaftsteuerreform

geeinigt haben. �

> TAUSCHECKE

� StAfr. (A11) aus NRW (OFD Münster) sucht aus familiären Gründen
dringend eine/n Tauschpartner/in aus Bayern. Ein Versetzungsan-
trag ist bereits gestellt. Bitte meldet Euch unter 01 70/4 64 14 34.

� Steuerinspektor (A9) aus Rheinland-Pfalz sucht dringend Tausch-
partner/in aus Bremen. Versetzungsantrag ist bereits gestellt. Ring-
tausch möglich. Bitte meldet Euch unter 

� StOSin (A7) aus Sachsen-Anhalt (FA Dessau) sucht dringend aus
familiären Gründen eine/n Tauschpartner/in aus den Bereichen der
OFD Brandenburg oder Sachsen. Versetzungsanträge wurden bereits
gestellt. Bitte meldet Euch unter 01 73/1 30 31 23 oder 03 53 22/
1 83 82.

� Obersteuersekretärin (A7) aus dem Land Bremen sucht Tausch-
partner/in aus einem anderen Bundesland mit Versetzungswunsch
nach Bremen. Bei Interesse bitte ich um Rückmeldung unter 

� Steuerinspektorin (A9) aus Niedersachsen (OFD Hannover) sucht
dringend eine/n Tauschpartner/in aus BRANDENBURG oder SACH-
SEN-ANHALT ggf. auch im Wege eines Ringtausches. Versetzungs-
antrag ist bereits gestellt. Bitte meldet Euch unter 01 77/3 18 75 07
oder per Mail an schoetchen@freenet.de. 

� StAR`in (A12) aus Schleswig-Holstein sucht Tauschpartner/in aus
Bayern, Hessen, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz. Auch
Ringtausch. Versetzungsanträge sind gestellt. Tel.: 01 63/9 86 62 97.

� StHS`in (A8) aus Hamburg sucht aus familiären Gründen dringend
Tauschpartner aus Hessen bzw. Berlin. Evtl. auch Ringtausch über
ein anderes Bundesland möglich. Bei Interesse bitte 0 61 01/50 11 80
bzw. Gundula.Kramer@arcor.de

� Steueramtfrau (A11) aus NRW sucht aus familiären Gründen drin-
gend einen Tauschpartner/in aus Schleswig-Holstein oder Hamburg.
Versetzungsanträge wurden bereits vor längerer Zeit gestellt. Auch
Ringtausch möglich. Bitte melden unter m4044@web.de oder
0 41 21/2 62 34 00 oder 01 72/2 75 52 36

� StI’in z.A. (A9) aus Niedersachsen (OFD Hannover) sucht aus famili-
ären Gründen dringend eine/n Tauschpartner/in aus Bayern, ggf.
auch im Wege des Ringtausches. Versetzungsantrag wurde bereits
gestellt. Bitte meldet Euch bei mir unter 01 76/22 21 76 79 oder 
E-Mail madelein609@aol.com. 

� St`in z. A. (A9) aus Niedersachsen (OFD Hannover, FA Peine) sucht
aus familiären Gründen dringend eine/n Tauschpartner/in aus
Brandenburg. Versetzungsantrag ist bereits gestellt. Bitte meldet
Euch bei mir unter 01 76/21 17 86 18 oder am Wochenende unter
03 56 03/75 97 93. 

� Steuersekretärin (A6) und Steuersekretär (A6) beide aus dem
Saarland suchen dringend Tauschpartner aus Rheinland-Pfalz, OFD
Koblenz, FA Kaiserslautern. Versetzungsanträge sind bereits gestellt.
Bitte meldet Euch unter 01 76/65 91 15 53 oder 01 79/6 62 60 82.

� Steuerobersekretärin (A7) aus Schleswig-Holstein (OFD Kiel) 
sucht dringend, aus familiären Gründen, einen Tauschpartner aus
Nordrhein-Westfalen (OFD Münster). Tel.:  01 63/1 53 36 90 oder
fxstratmann@aol.com

� StI´in z. A. (A9) aus NRW (OFD Rheinland, Abtl. Düsseldorf) sucht
aus familiären Gründen dringend eine/n Tauschpartner/in aus Berlin
oder (nördliches) Brandenburg, ggf. auch im Wege des Ringtausches.
Versetzungsantrag ist bereits gestellt. Bitte melden unter 01 63/
6 51 77 24




